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Wenn die Unternehmensführung entscheidet

Die Geschäftswelt wird von den

Entscheidungen der

Unternehmensführung angetrieben.

Oder doch nicht? Die Steuerbehörde

kann die Geschäftsührungsumlage in

einer Prüfung anfechten. Also gilt

dann: Die Unternehmensführung

denkt, aber die Steuerbehörde lenkt?

In multinationalen Unternehmen werden

die Geschäftsführungstätigkeiten, die häufig

nicht nur operative, sondern auch

strategische Aufgaben umfassen, im

Allgemeinen zentralisiert. Zu diesen

Tätigkeiten gehören insbesondere das

Treffen von strategischen Entscheidungen,

die sich auf alle Tochtergesellschaften

auswirken, die Ausübung von

Controllingfunktionen, die Erstellung der

Geschäftspläne sowie die Einrichtung und

Betreibung von Cash-Pool-Systemen. Die

Muttergesellschaften legen die Kosten, die

in Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten

anfallen, auf der Grundlage einer zentral

festgesetzten Methode auf ihre

Tochtergesellschaften um.

Im Verlauf einer Steuerprüfung werden die

Geschäftsführungsverträge aus mehreren

Blickwinkeln untersucht:

Die Prüfungen sind einerseits auf die im

Rahmen des Vertrags erbrachten

Leistungen, die in der

Geschäftsführungsumlage enthaltenen und

die tatsächlich in Anspruch genommenen

Leistungen sowie die Dokumentation und

die Nachweisbarkeit dieser Leistungen

gerichtet. In einer Steuerprüfung wird also

untersucht, ob der Gegenwert einer

Erbringung der Leistung auch für Dritte

nachweisbar und ohne Zweifel bestätigt

wird. Andererseits stehen auch die

Methode der Umlage auf die

Gesellschaften in den einzelnen

Mitgliedstaaten und die Dokumentation

der Verrechnungspreise, die die

weiterberechnete

Geschäftsführungsumlage belegen, im

Mittelpunkt der Prüfungen.

Steuerzahler haben bei einer

Steuerprüfung besonders umsichtig

umzugehen. Die Steuerbehörde fordert

nämlich über die Dreiergruppe des

Vertrags, der Rechnung und des

Leistungsnachweises hinaus auch

Dokumente an, die die tatsächliche

Erbringung der Leistung und die

Umstände der Erbringung belegen. Die

Einholung dieser Dokumente kann jedoch

häufig Schwierigkeiten bereiten, da die

strategischen Besprechungen und

Entscheidungen oftmals nicht schriftlich

dokumentiert werden.

Wenn die Steuerzahler keine

Hintergrunddokumente erstellen, können

sie jedoch folgende Sätze im

Steuerprüfungsbericht finden:

• „Die Erbringung der Leistung ist

nicht glaubwürdig nachgewiesen.”

• „Die Erbringung der Leistung ist

anhand der Dokumentation für Dritte

nicht ohne Zweifel bestätigt.”

• „Der Steuerzahler ging nicht mit

angemessener Umsicht/Sorgfalt bei der

Annahme der Rechnung vor.”

Steuerprüfungsbericht finden.
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Leistung betrieblich veranlasste Kosten

darstellt, ob die Leistung dem in den

Rechnungslegungsvorschriften

festgehaltenen Grundsatz der

Bilanzwahrheit entspricht und ob die
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Die Steuerbehörde kann also in einer

Steuerprüfung die Verrechnung

bestimmter Rechnungen hinsichtlich der

Körperschaftsteuer anfechten und ist

berechtigt, dem Steuerzahler die

ermittelten Steuerdifferenzen, eine

zusätzliche Steuerstrafe in Höhe von 50%

sowie einen Verzugszuschlag aufzuerlegen.

Es ist zu beachten, dass die Steuerbehörde

auch die Anwendung der

Verrechnungspreise untersuchen kann,

wenn die Entscheidungen der

Geschäftsführung Auswirkungen auf die

verbundenen Unternehmen haben.

Sollten Sie Fragen zu dem oben

dargestellten Thema haben oder

weitere Informationen zur Gesta

der Geschäftsführungsleistungen

benötigen, können Sie sich gerne

Herrn János Kelemen (Tel.: +36-

9310, E-Mail:

janos.kelemen@hu.pwc.com), an

Géza Réczei (Tel.: +36 1 461 9737,

Mail: geza.reczei@hu.pwc.com) o

Ihren üblichen Ansprechpartner

wenden.

Die steuerlichen Änderungen
werden wir in den nachfolgen
Ausgaben des Tax and Legal A
in unserer Steuerkonferenz am
Dezember 2011 sowie in unser
Steuerseminaren ausführlich
behandeln.
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